Zsuzsanna Buda (Szeged)

Zum Bauvertrag und zur öffentlichen Vergabepraxis

Mit der Vergrößerung der Stadt Rom und des Römischen Reiches haben die öffentliche Bauarbeiten stark zugenommen. Die zahlreichen öffentlichen Anlagen, Tempeln, Wasserleitungen zeigen, dass der Staat große Summen für die öffentlichen Bauarbeiten ausgegeben hat. Dieser gewaltige Kapitelaufwand hat offenbar danach verlangt, dass auch die Verträge der öffentlichen Hand präzis ausgearbeitet werden.

Quellen
Leider sind sehr wehnige Quellen mit öffentlichen Verträgen überliefert. Die wichtigste von denen scheint für das vorliegende Thema die lex parieti faciundo Puteolana, eine Inschrift aus Puteoli aus dem Jahre 105 v. Ch., zu sein. Die lex Malacitana, die lex Irnitana und die lex Ursonensis enthalten ebenfalls Verfügungen über öffentliche Bauten. Außerdem sind verstreute Berichte über öffentliche Bauten auf Inschriften aus Aquincum und Ephesos überliefert. Darüber hinaus besitzen wir aber auch wertvolle literarische Quellen zum Thema, etwa in den Reden von Cicero, oder in den Schriften des Polybios und Vitruv. 

Ich möchte im Folgenden die öffentlichen Bauverträge nach der lex p. f. P. darstellen.

Dieser Vertrag über den Bau einer Mauer aus Puteoli (im Golf von Neapel) stammt aus dem Jahre 105 v. Chr. — 90 Jahre nach der Koloniegründung im Jahre 194 v. Chr. Die Inschrift ist als baugeschichtliches und auch als rechtgeschichtliches Dokument von großer Bedeutung. Sie stellt den eizigen vollständig erhaltenen Bauvertrag einer Kommune mit einem privaten Unternehmer dar. Insbesondere die Regelungen über die Abnahme des fertigen Werkes, die Zahlungsmodalitäten und die inhaltlichen Details des Bauvorhabens sind von großem Interesse.

Wenn der Staat oder die Gemeinden öffentliche Bauten oder Reparaturen anfertigen lassen wollten, haben sie dafür als Besteller mit privaten Unternehmern Verträge abgeschlossen.

Zur Zeit der römischen Republik hat der Senat die öffentlichen Bauarbeiten vergeben. Bei solchen Verträgen war der Censor verpflichtet, den Werklohn des Unternehmers innerhalb des Limits zu halten, der vom Senat bestimmt wurde. Der Censor hat meistens auch die Aufgabe gehabt, den Vertrag mit dem konkreten Unternehmer abzuschließen. In gewissen Fällen konnte diese Befugnis auch den duumviri, triumviri oder quinqueviri überlassen werden. Nach Vollendung des Werkes haben die Censoren oder die zuständigen Magistrate (praetor, consul) geprüft, ob die bestellten Arbeiten ordentlich ausgeführt wurden. 

Die Magistrate konnten nur innerhalb ihrer Vertretungsmacht und im Rahmen der ihnen zugewiesenen Geldmittel Bauaufträge vergeben. Die Duoviri erfüllten in den Munizipein dieselbe Aufgabe, wie die Zensoren, Konsuln, Quästoren und Prätoren in der Stadt Rom. Im unseren Fall war der Besteller ein Munizipium, deshalb haben die Bauarbeiten die Duoviri geprüft (III, Z. 7).

In Bauvertägen unter Privatleuten wurde der Besteller der Bauleistung locator genannt (locatio conductio operis). Bei den öffentlichen Bauvergaben (Staat und Gemeinde) gab es hingegen keinen besonderen Terminus technicus zur Bezeichnung des Bestellers. Daher wurde die Gemeinde in den staatlichen Lokationen, wie etwa in der lex p. f. P, niemals locator genannt; auch die für den Vertragsschluss zuständigen Personen bekamen keinen besonderen juristischen Fachausdruck, sondern wurden nach ihrem Amt (Zensor, Konsul, Praetor und Duoviri) benannt. 

In der lex p.f. Puteoli wird der Unternehemer, der C. Blossius heisst, namentlich genannt (III, Z. 16). Im allgemeinen wird der Bauunternehmer in den Quellen conductor, redemptor und manceps genannt.

Der Redemptor war ein Privatunternehmer, der die notwendige Geldsumme und die technische Voraussetzung für die Bauarbeiten gehabt hat, und er hat einen Vertrag für den Bau oder für die Reparatur eines wichtigen öffentlichen Gebäudes mit dem Staat oder mit der Gemeinde abgeschlossen. Der Unternehmer war nicht unbedingt eine einzige Privatperson. Ganz im Gegenteil, es war sehr üblich, dass die Unternehmer einen societas gebildet haben; in diesem Fall waren die socii auch genannt. Die Bildung einer Gesellschaft war günstig, weil die socii das für das Unternemen nötige Kapitel zusammen einfacher vorbringen konnten. Es war erlaubt, dass der Unternehmer gewisse Arbeiten des Bauvorabens für Subunternehmer weitergibt.

Das Objekt des Bauvertrages ist das opus: eine Arbeit, die vergeben wurde und künftig hergestellt werden muss; die Gegenleistung bestand in der Werklohn.
Bei den öffentlichen Bauarbeiten sind drei typische Sorten der häufigsten Arbeiten zu unterscheiden: militärische- und Festungseinrichtungen (Mauern, Türen, Türme ); sakrale Bauten und öffentliche Bauten der Gemeinden (Hafen, Marktplatz, Bäder, Theater).
In der lex p. f. Puteolana  werden als Objekt des Bauvertrags die Stadtmauern bezeichnet, die neben dem Serapis Tempel liegen (I, Z. 5). Danach folgt eine detaillierte Anweisung, wie der Bau ausgeführt werden soll. Dabei wurden die Baumaterialien, die Parameter der Bauarbeit sehr pünktlich festgehalten. 

Einige Details, wie z. B. die Angabe des Bauplatzes, sind allerdings kein verbindlicher Vertragsinhalt; sie dienten nur zur Information des Unternehmers. Die Beschreibung des Bauplatzes (II. 5 f)  sollte dem Unternehmer nur als Hilfe zur Lokalisierung des Bauplatzes dienen. 

Es ist anzunehmen, dass die vergebende Gemeinde von dem Bau ein sehr genaues Bild gehabt haben musste. Möglicherweise wurde der Vertragstext durch einen Plan ergänzt, der von einem Architekten detailliert ausgearbeitet wurde. Für eine gestalterische Freiheit des Bauunternehmers bleibt — nach dem Zeugnis der leges — nur wenig Spielraum. 

Ob die leges locationis des Staates bzw. der Gemeinden immer so detailliert waren, wissen wir leider nicht. Außer der lex p. f. P ist uns kein vollständiger Bauvertrag für öffentliche Bauvorhaben in Lateinischer Sprache überliefert.

In erster Linie waren die Zensoren in Rom für die Vergabe von staatlichen Bauaufträgen zuständig. Der Bauvergabe konnte ein Senatsbeschluss vorausgehen. Die Konsuln konnten, teils nach Senatsbeschluss, teils selbständig, Bauaufträge vergeben. Die Quästoren haben vom Senat bzw. von den Konsuln den Auftrag erhalten, den Bauaftrag zu vergeben. 

Die Vergabe der öffentlichen Arbeiten hat mit der Bekanntgabe des Versteigerungstermins angefangen; die leges locationis wurden ebenfalls öffentlich bekannt gemacht (ausgehängt). Unter den leges locationis ist ein vom Magistrat bzw. vom Staatsbeamten vorbereiteter Vertragsentwurf vorzustellen. Darin waren die Natur, die Frist der leistenden Arbeit und der Weklohn festgestellt. 

Die eigentliche Auktion bzw. Vergabe des Bauauftrages erfolgte öffentlich auf dem Marktplatz. In der früheren Zeit hat ein praeco publicus die Bekanntgabe ausgeführt und er hat die Gebote der Unternehmer in Empfang genommen. Später wurden die leges locationis auf dem Marktplatz, an einem gut sehbaren Ort, ausgehängt. 

Beim Zuschlag waren mehre Aspekte Ausschlag gebend: Wie gute Arbeit vom betroffenen Unternehmer erwartet werden kann, wie seine übliche Qualität belegt ist und  um welchen Betrag er die bestellte Arbeit auszuführen versprochen hat. Außerdem hat auch das eine wichtige Rolle gespielt, welche Sicherheiten der Unternehmer vorlegen konnte.  

Die Magistrate und deren Verwandten durften sich an der Versteigerung weder als potentielle Vertragspartner noch als socii von Bauunternehmern beteiligen.

Die Hauptpflicht des Bestellers war die Zahlung des Werklohnes. Bei den öffentlichen Bauvergaben findet man die Bestimmung des Entgelts konsequent am Schluss des Vertragstextes hinzugefügt (III, Z. 14 ff). 

Für die Bezahlung des Bauunternehmers war in der Stadt Rom grundsätzlich zunächst ein Senatsbeschluss nötig, durch den die Quästoren angewiesen wurden, dem Unternehmer das Geld auszuzahlen. In den Munizipien hat diese Aufgabe der Rat ausgeführt. 

Aus den Quellen wird uns ersichtlich, dass das Entgelt für Bauverträge grundsätzlich in Geld bestand. Für eine relativ frühe Zeit wird es durch die lex p.f. P bestätigt (III, Z. 13 f.). Sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Bauverträgen war die Zahlung eines Vorschusses möglich, nach der Häufigkeit der Quellenbelege wahrscheinlich sogar allgemein üblich (III, Z. 14 f.).

Bei allen Quellen fällt auf, dass immer die Hälfte des Werklohnes als Vorschuss im voraus bezahlt wurde. Dies geschah, um die Kosten für das Baumaterial vorzustrecken und damit dem Unternehmer erst einmal den Beginn der Bauarbeiten zu ermöglichen. Der Rest des Werklohnes wurde grundsätzlich nach Vollendung und Abnahme des Bauwerkes bezahlt. III. 15 f.

Die Bestimmung einer Frist für die Herstellung des Bauwerkes ist häufig anzutreffen. In öffentlichen locationes wird die Frist dabei in die lex locationis einbezogen (III, Z. 13).

Wenn die Arbeit fertig geworden ist, kam die Kontrolle und Abnahme des Werkes durch den Besteller (probatio, adprobatio).  Die probatio operis hat also für den Unternehmer bezüglich des Werklohnes und für den Besteller in Bezug auf die ordnungsgemäße Herstellung des Werkes eine Sicherungsfunktion. Wahrscheinlich erfolgte die probatio durch einen mündlichen Akt. 

Die probatio operis war für beide Seiten von großer Bedeutung. Für den Unternehmer bedeutete die Abnahme des Fälligkeit des Werklohnes und den Übergang der Gefahr, für den Besteller den Verlust seiner actio locati. Die eigentliche Abnahme des Werkes erfolgt bei öffentlichen Bauvergaben durch verschiedene Personen. Oft waren diese Personen identisch mit denen, die den Bau beaufsichtigten. Es trifft natürlich nicht zu, wenn die Bauaufsicht dem redemptor oblag (censor consul, duumviri). Da die Bauten meist einen längeren Zeitraum in Anspruch nahmen, wurden die Magistrate während der Bauarbeiten oft gewechselt. In solchen Fällen war es die Aufgabe des neuen Magistrates, die früher bestellten Bauten sorgfältig abzunehmen. In Ausnahmefällen konnte jedoch die Abnahme durch den vergebenden Magistrat in der lex locationis vereinbart gewesen sein. (III. Z. 10). 

Eine zutreffende Regelung finden wir in der lex p.f. P auf III, Z. 7ff. Hier besteht das Abnahmegremium aus den amtierenden und ehemaligen Duovirn, wobei die Anzahl mindestens 20 betragen musste. Bei dem angesprochenem consilium handelt sich um einen Fachausschuss bzw. einen Beirat, der bei gewissen wichtigen Entscheidungen eingesetzt wurde, was auch durch die Verwendung der Verben „solent“ und „iurati“ klar wird. Die lex p. f. P III, Z. 11 spricht schon die Vereidigung des Abnehmegremiums (iurati) gegen einen Missbrauch der Amtsgewalt.

Die Sicherungsklauseln waren im Bauvertrag die Bürgen und die praedia. Die Leistung von Sicherheiten durch den Unternehmer war allgemein üblich und erwartet. Dies diente in erster Linie zur Sicherung des Anspruchs auf eine ordnungsgemäße Arbeit; in zweiter Linie sollten dadurch auch die Vorschusszahlungen des Bestellers an den Unternehmer abgesichert werden. In I, Z. 6 f ist umstritten, ob der Unternehner sich selbst noch einmal verbürgt oder hier bloß ein Schreibfehler vorliegt. Die h. L. geht davon aus, dass der Unternehmer sich noch einmal selbst „verbürgt“ und dadurch ein weiterer Schuldgrund geleistet hat.
 Die Praedia waren beliebte Sicherungsmittel für Verträge mit der öffentlichen Hand, eine Sicherung durch Pfandrechte an Grundstücken des Unternehmers. Der Vertrag aus Puteoli hat beide typischen Sicherungsklauseln enthalten (III, 14).
In diesem Vertrag finden wir keine Regelung über die Haftung der Parteien für Schäden durch die Bauarbeit, aber aus dem griechischen Rechtskreis sind mehrere Quellen über öffentliche Bauvergaben überliefert. Ein schönes Beispiel ist der Tempelbau aus Tegea (Text 2 auf dem Blatt) aus dem Jahre 350 v. Chr. Ich beschränke mich hier auf eine einzige Klausel aus dem überlieferten Vertragstext, die in unserem Kontext relevant ist (den sonstigen Inhalt klammere ich hier aus). Der § 6 sagt, dass der Unternehmer haftet, wenn er während der Ausführung der Bauarbeiten ein bereits vorhandenes Gebäude oder eine Einrichtung beschädigt. 
In weiteren Quellen finden wir Regelungen über die Haftung der Parteien. Der Unternehmer hat sich verpflichtet, dass er sich die notwendigen Facharbeiter auf die Bauarbeit mitnimmt, unter seiner Anleitung anstellt und deren Arbeitslohn bezahlt. Er haftet für das Baumaterial, was ihm übergeben wurde, für custodia. 
Der Besteller trägt die Gefahr in folgenden Fällen: wenn die Sache wegen vis maior untergeht oder beschädigt wird, wenn das halbfertige Haus wom Erdbeben abgebrochen wird, wenn das Werk fertig ist, aber der Besteller die probatio nicht durchgeführt hat. Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werks. 

Im Allgemeinen wird der Vertrag beendet, wenn die vertraglichen Hauptpflichten von den Parteien vertragsgemäß geleistet werden. 
Der Vertrag wird beendet, wenn die Fertigstellung der Arbeit wegen vis maior unmöglich wurde, oder wenn das Interesse des Bestellers wegen des Verzugs des Unternehmers unmöglich geworden ist, deshalb kündigt er den Vertrag.
